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E ekrt abgelesen sodan ue H Pfarrervorschriftsn1äßige Eidespflicht genommen wurde. Sodann hat
er Landrichter demselben ZUuU Zeichen der pfarrlichen Lın-
izung dıie Schlüssel des Pfarrhofes, die vorhandenen Geset7-
üuücher nd_Pfarrhofmatriken offentlich übergeben, ndlıch QDEeT

war untier einer ANSCMESSCHEN Anredung des OÖberbeamten
der Akt hbeschlossen worden, da zuerst der Rıchter und der
Geschworene WIe auch die Schuljugend und die übrigen Ge-
meinde-Deputierten durch Handschlag Gehorsam, TITreue und
Unterwürfigkeit elo.  o 55  1e NS  ene nredung‘‘ ist noch
erhalten. Es el unter anderem: ‚„Ich ersuche Sie, den Dienst-
ei1d abzulegen mıt der Bıtte, der hilesigen Gemeinde nıcht hloß
Seelsorger, sondern auch persönlicher Freund, atgeber und
Priester Se1IN.  o

Geiersberg._ Dr Gscheidlinger.
(Die Lage der katholischen Kirche in den Vereinigten taa-

ten Nordamerikas,.) Über dieses Thema gıbt Prof. ydon (ManloPark Kalifornien) ın ‚„„Jus pontificium““ 258 {T.) einen 1N-
struktiven Überbhlick. DIie Akatholiken sınd weıtaus in der Über-
zahl Es herrscht der rundsatz der Irennung VO  e Kirche und
Staat Die Kırchen und, mıt Ausnahme VO  a Kalifornien, auch die
Pfarrschulen sınd steuerirel. Die Katholiken, aber auch alle dıe
verschiedenen Sekten, durfen eı1ıgene Friedhöfe errichten. T1e-
ster und Priesterseminarzöglinge genleßen auch 1m Falle eines
Krieges Freiheit VO Waffendienst Militärseelsorger erhalten

4g
staatlıches Gehalt Die egung der Ordensgelübde ist frel,
ebenso die Tätigkeit der Katholischen Aktion In der Errichtungund Abänderung der Pfarren und bei Besetzung derselben, w1e
überhaupt In en Angelegenheiten der internen Kırchendisziplin,sind die 1SCHNOIe VOo Staate unabhängig. Kıinige Schwierigkei-ten gıbt c5sS 1m kirchlichen Vermögensrecht. Die amerıkanischen
Gesetze erkennen namlıch die Juridische Persönlichkeit der
Kirche nd ihrer Institute nıcht Es muß deshalb als JIrägerdes Kirchenvermögens eine physische oder eine andere staatlıch
anerkannte Juristische Person vorgeschoben werden. Staatlıch
anerkannt ist die „‚Corporation aggregate‘‘, I eıne Vereinigung,bestehend AaUs dem Bischof, Generalvikar (Kanzler un Zzwei
kirchlicherseits bestimmten Laien Man dieses System qauch

„DParish Corporation“‘ (Gemeindekorporation). Staatlich ist fer-ner die ‚„Corporation Sole‘‘ anerkannt, wonach der Bischof allein
dem Staat gegenüber als Träger des Kirchenvermögens e

scheint. Das Kirchenvermögen geht 1n diesem auf den
bischöflichen Nachfolger über. Staatlich anerkannt ist ferner das
Trusten-System, wonach der Bischof lediglich als reuhänderdes kirchlichen Vermögens erscheint. Da INa In manchen Staa-



daß Bischöfe dı treuh derischien verlangte,
al La1i1en übertragen, T1 an auch un FKeeSimple-Syst
wonach em Staate egenuber der Bischof als Privatperson
iräger des Kirchenvermögens erschien. och hatte 1es den
Nachteıil, daß eım Tode des 1SCHNOISs Erbsteuern eingehobe
wurden und die Verwandten des 1SCHNOIS das TDrec. AUe

uner das Kirchenvermögen beanspruchen konnten Die Konzils-
kongregation erklärte 29 ul 1911 die Parish Corporatieon
qls die uınter den gegebenen Verhältnissen estie Organisatıo
Abgelehnt wiıird die Fee Simple--Methode

Die katholischen Pfarrschulen blühen, bekommen aber keine
staatlıche Unterstützung; 198808  — Louisliana erhalten die Schule
der katholischen Pfarrschulen, WI1e die Kinder der Staatsschulen,
Freibücher Die katholischen Akademien zonnen DUr quf Grund

besonderen Anerkennung qakademische Ta mıt staat-
licher Wirkung erteılen. Tauen Ordens  eıd dürfen 1 öffent-
lıchen chulen nıcht Unterricht erteılen. Da der Religionsunter-
richt VOo der öffentlichen Schule ausgeschlossen ist, suchen
Katholıken W1Iie Akatholıken für Religionsunterricht qußer der
Schule Vorsorge treffen.

Die Religionsdiener en das Trauungsrecht (fakultatıve
Staatlıch ıst dıe Ehe trennbar. Sn Staaten lassen dıeZivilehe)

an  anVasektomie 1E anerkannt 1st das Privilegiıum for1ı der
Kleriker. Öine erufun VO kirc  ıchen Urteil das staat-
10 Gericht ist bel kirchliıcher Maßregelung ausgeschlossen.
Hinsichtlı der Verfügungen kirchlichen Zwecken bestehen

den einzelnen Staaten SCWISSEC Beschränkungen. Prof. ydon
ist nichtsdestoweniger ' mıt den nordamerıkanıschen kırchen
nolıtischen Verhältnissen sehr zufirıieden: emMlNeECeIN ate liıber-
ate arga audere Ecclesiam catholicam.

TAZ: Prof. Dr Joh Haring.
(Theologischer Ferlalkurs ur  - Priester in Innsbruck.) Wäh

rend der Sommerferien, voraussichtlich VOoO August abends
DIS deptember früh tindet Theologıischen Konvıkt Canısıa
1LUM Innsbruck eln Priesterkurs ZUuUu Vertiefung und Erwel
terung der theologischen Bildung sta DIie großen Zentralfragen
der Theologie sollen zeitnahen Form, grupplert das
ema „Die Gestalt Chrısti der Seelsorge‘, behandelt werden.

Am Morgen Homiuilıie ber dieses ema
In den Vormittagsvorlesungen werden die Grundzüge der

Degmatik Seelsorgstheologie behandelt: edanken ber
Fxistenz und Gestalt Seelsorgstheologie E Franz Lakner)
Der Erlöser un die Erlösten ( Franz Dander).

Die Nachmittagsvorlesungen ehandeln die T’heologie des
kunkreten priesterlichen Lebens Kultische Seite des prıester-


